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                    Schul- und Pausenordnung der Oberschule Rosengarten     
 

1. Alle sollen sich an unserer Schule wohlfühlen können. 
     Jeder respektiert den anderen und bemüht sich um ein gutes zwischenmenschliches Klima. Dies 

gilt insbesondere auch für den Umgang mit Jüngeren und Schwächeren. 
 

2. Ein gepflegtes und ordentliches Schulgebäude sowie saubere Klassenräume tragen zum 
Wohlbefinden und zum guten Arbeitsklima bei. Die Klassenräume und das Schulgebäude sind von 
allen ordentlich und sauber zu halten und Müll ist zu vermeiden. Jede Klasse ist darüberhinaus 
für einen Teil des Schulgeländes bzw. -gebäudes verantwortlich und übernimmt dort den 
Reinigungsdienst. (siehe Plan) 

 
3. Eigentum der Schule und anderer wird pfleglich behandelt. Bei mutwilliger Beschädigung von 

fremdem Eigentum ist der Verursacher für die Wiedergutmachung verantwortlich (hierzu 
gehören auch die Beete, Zäune und Bäume). 

 
4. Die Unterrichtsstunden beginnen pünktlich zu den bekannten Zeiten. 

 
5. Messer, Waffen und Knallkörper u.Ä. dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. 

 
6. Die Benutzung von Handys/MP3-Playern u.Ä. ist während der Schulzeit nicht erlaubt. 

Selbstverständlich bleiben die Geräte ausgeschaltet in den Taschen. Bei Nichteinhaltung wird 
das Gerät eingezogen. 

 
7. Laufen auf den Fluren, Turnen an Geländern und auf Tischen und Stühlen, Schneeballwerfen 

usw. ist nicht erlaubt (Unfallgefahr). 
 

8. Fußballspielen ist nur auf der hinteren Rasenfläche erlaubt. Hierbei ist besonders auf Fairness 
zu achten. 

 
9. Fenster dürfen nur in Anwesenheit der Lehrer weit geöffnet werden. 
 

10. Während der Schulzeit darf das Schulgelände nicht verlassen werden. (Nur nach Absprache mit 
Lehrkräften!) 

 
11. Der Wall neben der Laufbahn gehört nicht zum Schulgelände und darf nicht betreten werden. 

 
12. In den Pausen halten sich die Schüler in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof auf. Es ist der 

kürzeste Weg auf den Schulhof zu wählen. Während der Pausen ist nur der Haupteingang 
geöffnet. 

 
13. Bei schlechtem Wetter (Regen oder Schneefall) bleiben die Schüler im Schulgebäude. Die 

Entscheidung wird über Lautsprecher angekündigt. Schüler der Notebookklassen verlassen zügig 
den Klassenraum. 

 
14. Die Toiletten sind sauber zu hinterlassen. 

 
15. Das Rauchen ist für alle im gesamten Schulbereich per Gesetz und Schulgesetz verboten. 

 
16. An den Bushaltestellen ist, besonders bei Ankunft der Busse, rücksichtsvolles Verhalten 

erforderlich. Es darf dort weder gedrängelt noch geschubst werden. Den Aufsichten ist 
unbedingt Folge zu leisten. 

 
17. Freie 1. und 6. Stunde (unterrichtsfreie Zeiten) werden von den Schülern so verbracht, dass der 

übrige Unterricht nicht gestört wird. 
  
Es wird darum gebeten, dass sich alle an die Einhaltung der Regeln halten, damit sich wirklich alle 
wohlfühlen können. 
(Wegen der besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu verwenden.) 
 


